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Anlage5 
(zu$ 2) 

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Fachbereich Biologie 

Diplomurkunde 

Die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Fachbereich 
Biologie, verleiht mit dieser Urkunde 

Fra errn*) 
  

am in 
den Hochschulgrad 

Diplombiologin/Diplombiologe*), 
abgekürzt: DIpL-Biol, 

nachdem sie/er*) die Diplomprüfung im Studiengang Biolo- | 
Boa bestanden hat. 

(Siegel der Hochschule) Oldenburg, den 

  

Leitung des Fachbereichs Vorsitz des Prüfungsausschusses 

*) Zutreffendes einsetzen. 

Amtliche Mitteilungen 

{ 

  

1. Ministerium für Wissenschaft und Kultur 

Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Mathematik 
r an ar Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 

Fachbereich Mathematik 

Bek. d. MWK v. 6. 2.1998 — 11 B.1-743 08-6 — 

Bezug: Bek. v. 3. 5. 1994 (Nds. MBl. S. 1030) 

Die Universität Oldenburg hat die in der Anlage abge- 
druckte Diplomprüfungsordnung für den Studiengang Mathe- 
matik beschlossen, die ich nach $ 80 Abs.-1 i. V. m. Abs. 2 
Halbsatz 1 Nr. 2 NHG i. d. F. vom 21. 1. 1994 (Nds. GVBl. 
S, 13), zuletzt geändert durch Artikel III des Gesetzes vom 
20. 11. 1995 (Nds. GVBl. S. 427), genehmigt habe. 

— Nds. MBl. Nr. 18/1998 S. 713 

  

Anlage 
Dipl 1 für den Studiengang Mathematik 

an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, 
Fachbereich Mathematik 

I. Allgemeiner Teil 

$1 
Zweck der Prüfungen 

(1) In der Da epeühng sollen die Studentinnen und 
Studenten nachweisen, daß sie sich mathematische Kennt- 
nisse, Fähigkeiten und Arbeitsmethoden angeeignet haben, 
die erwarten lassen, daß d, itere Stı Senke ; las weitere Studium erfolgreich 

(2) Die Diplomprüfung bildet den ersten berufsqualifizieren- 
den Abschluß des wissenschaftlichen Studhame‘ Dusch 3a 
soll festgestellt werden, ob die Studentin oder der Student die 

ür den Übergang in die Berufspraxis notwendigen d- 
=> wei 14 ren hat, die Zusamme; onen 
les Faches überblickt und die Fähigkeit besitzt, wisse “ liche Methoden und Erkenntnisse a 

$2 

Hochschulgrad 
Nach bestandener Diplomprüfung verleiht der Fachbereich 

Mathematik der Carl von Ossietzky Üniversität Oldenbı der 
a Ober "dam Blventen den Hochsch = 

„ -Mathema: “ oder „Diplom-Mathematiker“, a kürzt: „Dipl.-Math.“. Darüber stellt die Universität unverzüg- 
lich eine Urkunde mit dem D: 
nach $ 28 aus (Anlage iu en 

$3 
Dauer und Gliederung des Studiums 

(1) Die Studienzeit, in der das Studium in der Re gel abgeschlossen werden kann, Baprası inschließlich der Diplom- Prüfung neun Semester (Regelstu fenzeit). ig 
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(2) Das Studium gliedert sich in 

1. ein viersemestriges Grundstudium, das mit der Diplom- 
vorprüfung abschließt, und 

2. ein fünfsemestriges Hauptstudium, das mit der Diplom- 
prüfung abschließt. 

(3) Das Studium umfaßt Lehrveranstaltungen des Pflicht- 
und Wahlpflichtbereichs sowie Lehrveranstaltungen nach frei- 
er Wahl der Studentin oder des Studenten. Der zeitliche 
Gesamtumfang der Pflicht- und Wahlpflichtfächer beträgt je 
nach Nebenfach 134 bis 142 Semesterwochenstunden (im 
folgenden: SWS). Davon entfallen auf das Grundstudium 
in der Regel 70 bis 74, auf das Hauptstudium in der Regel 
64 bis 68 SWS. Die Anteile der Fächer sind in Anlage 4 
festgelegt. 

54 

Diplomprüfungsausschuß 

(M Für die Organisation der Prüfung und zur Wahr- 
nehmung der durch diese Prüfungsordnung zugewiesenen 
Aufgaben wird aus Mitgliedern des Fachbereichs ein Diplom- 
prüfungsausschuß gebildet. Ihm gehören sechs Mitglieder an, 
und zwar vier Professorinnen und Professoren, eine wissen- 
schaftliche Mitarbeiterin oder ein wissenschaftlicher Mitarbei- 
ter und eine Studentin oder ein Student. Die oder der 
Vorsitzende, die oder der stellvertretende Vorsitzende und die 
weiteren Mitglieder des Diplomprüfungsausschusses sowie 
deren ständige Vertreterinnen oder Vertreter werden durch 
die jeweiligen Vertreterinnen und Vertreter ihrer Gruppe im 
Fachbereichsrat gewählt. Die oder der Vorsitzende und die 
oder der stellvertretende Vorsitzende müssen Professorin oder 
Professor sein. Das studentische Mitglied hat bei Prüfungs- 
entscheidungen nur beratende Stimme. 

(2) Der Diplom Shi stellt die Durchführung 
der Prüfungen sicher; er kann Durchführungsbestimmungen 
erlassen. Er achtet darauf, daß die Bestimmungen dieser 

üfungsordnung eingehalten werden. Er berichtet regelmäßii 
dem Fachbereich über die Entwicklung der Prüfungen un 
Studienzeiten und gibt Anregungen zur Reform der Diplom- 
studienordnung und dieser Prüfungsordnung; dabei ist dem 
Gesichtspunkt der Einhaltung der Regelstudienzeit und der 
Prüfungsfristen besondere Bedeutling beizumessen. 

(3) Die oder der Vorsitzende des Diplomprüfungsausschus- 
ses führt die Prüfungsakten. 

(4) Der Diplomprüfungsausschuß faßt seine Beschlüsse mit 
der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen. Er ist be- 
schlußfähig, wenn die Mehrheit seiner Mitglieder, darunter 
die oder der Vorsitzende oder die oder der stellvertretende 
Vorsitzende, anwesend ist. Bei Angelegenheiten, die ein Ne- 
benfach betreffen, ist eine Vertreterin oder ein Vertreter dieses 
Faches zu hören. 

(5) Die Amtszeit der Mitglieder des Diplomprüfungsaus- 
schusses beträgt zwei Jahre, die des studentischen Mitgliedes 
ein Jahr. 

(6) Über jede Sitzung des a age wird 
ein Protokoll geführt. Die wesentlichen Gegenstände der Erör- 
terungen und die Beschlüsse des Diplomprüfungsausschus- 
ses sind im Protokoll festzuhalten. 
a Der Diplomprüfungsausschuß kann Befugnisse wider- 

ich auf die Vorsitzende oder den Vorsitzenden und die 
stellvert d i er den stellver den Vor- 
sitzenden übertragen. Gegen deren Entscheidungen kann die 
oder der Betroffene den Diplomprüfungsausschuß anrufen: 

(8) Die Mitglieder des Diplomprü a haben 
das Recht, an Prüfungen beobachtend teilzunehmen. 

(9) Die Mitglieder des Di; vi BER prev und 
deren Stellvertreterinnen und Stellvertreter unterliegen der 
Amtsverschwiegenheit. Sofern sie nicht im öffentlichen 
Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den 
Vorsitzenden zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

85 

Anrechnung von Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun- 
gen im Studiengang Mathematik an einer anderen wissen- 

schaftlichen Ha ule im Geltungsbereich des Hochschul- 
rahmengesetzes (HRG) werden ohne Gleichwertigkeitsfest- 
stellung angerechnet. Dasselbe gilt für Diplomvorprüfungen. 
Soweit die Diplomvorprüfung Fächer nicht enthält, die an 
der Carl von Dssietzky Universität Oldenburg Gegenstand 
der Diplomvorprüfung, nicht aber der Diplomprüfung sind, 
ist eine Anrechnung mit Auflagen möglich. 
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(2) Studienzeiten, Studienleistungen und Prüfungsleistun- 
gen in einem anderen Studiengang werden angerechnet, so- 
weit die Gleichwertigkeit festgestellt ist. Die Gleichwertigkeit 
ist festzustellen, wenn Studienzeiten, Studienleistungen und 
Prüfungsleistungen in Inhalt, Umfang und in den Änforde- 
rungen denjenigen des Mathematik-Studiums an der Carl von 
Ossietzky Universität Oldenburg im wesentlichen entspre- 
chen. Dabei ist kein schematischer Vergleich, sondern eine 
Gesamtbetrachtung und Gesamtbewertung vorzunehmen. 
Für die Feststellung der Gleichwertigkeit eines ausländischen 
Studienganges sind die von der Kultusministerkonferenz oder 
der Hochschulrektorenkonferenz gebilligten Äquivalenzver- 
einbarungen oder andere zwischenstaatliche Vereinbarungen 
maßgebend. Soweit Vereinbarungen nicht vorliegen oder eine 
weitergehende Anrechnung beantragt wird, entscheidet der 
Prüfungsausschuß über die Kane Zur Aufklärung 
der Sach- und Rechtslage kann eine Stellungnahme der Zen- 
tralstelle für ausländisches Bildungswesen eingeholt werden. 
Abweichende Anrechnungsbestimmungen auf Grund von 
Vereinbarungen mit Hochschulen außerhalb des Geltungs- 
bereichs des HRG bleiben unberührt. 

(3) In Fernstudien erbrachte Studien- und Prüfungsleistun- 
gen sowie Präsenzstudienzeiten werden nach Maßgabe der 
gesetzlichen Bestimmungen angerechnet. 

(4) Werden Studien- und Prüfungsleistungen angerechnet, 
werden die Noten — soweit die Notensysteme vergleichbar 
sind — übernommen und in die Berechnung der Gesamtnote 
inb Bei unvergleichbaren Notensy wird die 

entsprechende Fachvertreterin oder der entsprechende Fach- 
vertreter um eine Stellungnahme zur Gleichwertigkeit und 

ges um einen Vorschlag für eine Note gebeten. Auf der 
rundlage der Stellungnahme entscheidet der Diplom- 

prüfungsausschuß über die Note. Eine Kennzeichnung der 
Anrechnung im Zeugnis ist zulässig. 

(5) Bei Vorliegen der Voraussetzungen nach den Absätzen 1 
bis 3 besteht ein Rechtsanspruch auf Anrechnung. Über die 
Anrechnung entscheidet auf Antrag der Studentin oder des 
Studenten der Prüfungsausschuß. 

$6 
Bewertung der Leistungen 

(1) Für die Bewertung der Leistungen sind folgende Noten 
zu verwenden: 

1 = sehr gut = eine besonders hervorragende Lei- 
stung; 

2 = gut = eine erheblich über den durch- 
schnittlichen Anforderungen lie- 
gende Leistung; 

befriedigend = eine Leistung, die in jeder Hinsicht 
durchschnittlichen Anforderun- 
gen entspricht; 

4 = ausreichend = eine Leistung, die trotz ihrer Män- 
gel den Mindestanforderungen 
entspricht; 

5 = nichtausreichend = eine Leistung, die wegen erheb- 
licher Mängel den Anforderungen 
nicht mehr genügt. 

(2) Für die Berechnung der Gesamtnoten und der Gesamt- 
note der Diplomarbeit können die Prüferinnen und Prüfer ihre 
Bewertung der Prüfungsleistung nach Absatz 1 um 0,3 erhö- 
hen oder vermindern; die Noten 0,7; 4,3; 4,7 und 5,3 sind 
dabei nicht zulässig. 

(3) Eine Fachprüfung ist bestanden, wenn sie mit ausrei- 
chend oder besser bewertet wurde. Wird die Prüfungsleistung 
von zwei Prüferinnen oder Prüfern bewertet, ist sie bestan- 

Ben wenn beide die Leistung mit mindestens „ausreichend“ 
‚werten. 

(4) Rundungen einer Note N werden wie folgt vorgenommen: 
10< N< 1,5: sehr gut } 

15< N < 25: gut 
2,5 < N < 3,5: befriedigend 

3,5 < N < 4,0: ausreichend. 

w " 
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Versäumnis, Rücktritt, Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) Eine Prüfungsleistung gilt als mit „nicht ausreichend“ 
bewertet, wenn die Studentin oder der Student zu einem 
Prüfungstermin ohne triftige Gründe nicht erscheint oder 
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nach Beginn der Prüfung ohne triftige Gründe von der Prü- 
zurücktritt. 

(2) Die für den Rücktritt oder das Versäumnis geltend 
gemachten Gründe müssen dem Prüfungsausschuß unver- 
züglich schriftlich angezeigt und Jaubhaft gemacht werden; 
andernfalls gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit „nicht 
ausreichend“ bewertet. Bei Krankheit der Studentin oder des 
Studenten ist dem Diplomprüfungsausschuß ein ärztliches 
Attest vorzulegen, soweit die Krankheit nicht offenkundig ist. 
Werden die Gründe anerkannt, so wird ein neuer Termin 

Ib Die bereits vorliegenden Prüfungsleistungen sind 
in diesem Fall anzurechnen. 

(3) Wird für eine Peikun gel der festgesetzte Abgabe- 
termin ohne triftige Gründe nicht eingehalten, so gilt sie als 
mit „nicht ausreichend“ bewertet. Absatz 2 Satz 1 bis 3 gilt 
entsprechend. In Fällen, in denen der Abgabetermin aus 
triftigen Gründen nicht eingehalten werden kann, entscheidet 
der Prüfungsausschuß unter Beachtung der Grundsätze der 
Chancengleichheit und des Vorrangs der wissenschaftlichen 
Leistung vor der Einhaltung von Verfahrensvorschriften dar- 
über, ob der Abgabetermin für die Prüfungsleistu. pP 
chend hinausgeschoben, die hinausgeschobene A bei 

nee Bewertung berücksichtigt oder eine neue Aufgabe gestellt 

(4) Versucht die Studentin oder der Student, das Ergebnis 
der Prüfungsleistung durch Täuschung oder Benutzung nicht 
zugelassener Hilfsmittel zu beeinflussen, gilt die betreffende 
Prüfungsleistung als mit „nicht ausreichend“ bewertet. Eine 
Studentin oder ein Student, die oder der sich eines Verstoßes 
gegen die Ordnung der Prüfung schuldig gemacht hat, kann 
von der jeweilig prüfenden oder Aufsicht führenden Person 
von der Fortsetzung der betreffenden Prüfungsleistung ausge- 
schlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungs- 
leistung als mit „nicht ausreichend“ bewertet. Die Entschei- 
duns nach den Sätzen 1 und 2 trifft der Prüfungsausschuß; 
vor dieser ist dem Prüfling Gelegenheit zu einer Stellungnah- 
me zu geben. Bis zur Entscheidung des Prüfungsausschusses 
setzt der Prüfling die Prüfung fort, es sei denn, daß nach der 
Entscheidung der aufsichtführenden Person ein vorläufiger 
Ausschluß der Studentin oder des Studenten zur ordnungs- 
gemäßen Weiterführung der Prüfung unerläßlich ist. 

$8 

Prüferinnen, Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitzer 

(1) Der Diplomprüfungsausschuß bestellt die Prüferinnen 
und Prüfer und die Beisitzerinnen und Beisitzer. 

(2) Zur Prüferin oder zum Prüfer können nur Professorin- 
nen und Professoren oder Privatdozentinnen und Privatdo- 
zenten der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg bestellt 
werden, die im Prüfungsfach zur selbständigen Lehre berech- 
tigt sind; sie können auch eine angemessene Zeit nach ihrem 
Ausscheiden aus der Carl von Ossietzky Universität Olden- 
burg noch zur Prüferin oder zum Prüfer bestellt werden. In 
Ausnahmefällen, bei einer einzelnen Prüfung und auch mit 
einer zeitlichen Beschränkung können auch andere Mitglieder 
und Angehörige der Carl von Ossietzky Universität Ölden- 
burg, die das Prüfungsfach in der Lehre selbständig vertreten, 
zur Prüferin oder zum Prüfer bestellt werden. Prüfungslei- 
a en dürfen nur von Personen bewertet werden, die selbst 
mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine 
gleichwertige Qualifikation besitzen. 

(3) Die Fachprüfungen in der Diplomvorprüfung einer j 
Studentin dh eines jeden Studenten söllen in der een 
verschiedenen Prüferinnen oder Prüfern abgenommen wer- 
den, ebenso in der Diplomprüfung 

4) Als Beisitzerinnen und Beisitzer dürfen nur hauptberuf- 
liche Mitglieder der Carl von Ossietzky Universität for 
bestellt werden, welche die durch die Prüfung festzustellende 
oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. Trägt die Stu- 
dentin oder der Student bezüglich der bestellten Beisitzerin 
oder des bestellten Beisitzers begründete Bedenken vor, soll 
der Diplomprüfungsausschuß diese berücksichtigen, 

(5) Die Studentin oder der Student kann für die Abnahm 
von Prüfungen Prüferinnen oder Prüfer vorschlagen. Dem 
einig ee ee soweit dem nicht wich- 
ige Gründe, z. B. eine unzumutbare Belast d üferi 
Se des Prüfers, entgegenstehen. er Ro 

(6) Der Diplomprüfungsausschuß stellt sich 
Studentin oder dem Studenten die Namen der an und Prüfer rechtzeitig bekanntgegeben werden. 

  

enburg   

Diplomprüfungsausschuß gibt durch Aus! a. Der I 5 a nden als Prüferinnen und Fran 
Mathematik in Frage kommen. \ 

(8) Für die Prüferinnen, Prüfer, Beisitzerinnen und Beisitze; 
gilt $ 4 Abs. 9 entsprechend. 
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Fachprüfungen, Freiversuch 

(1) Jede Fachprüfung findet vor einer Prüferin oder einem 
Prüfer und einer Beisitzerin oder einem Beisitzer mündlich als 
Einzelprüfung statt. Auf Antrag der Studentin oder des Stu- 
denten kann eine Fachprüfung in der Diplomprüfung vor 
zwei Prüferinnen oder Prüfern stattfinden. Sie dauert in der 
Regel rd. 30 Minuten. In der Diplomvorprüfung und der 
Diplomprüfung kann die Studentin oder der Student zu jeder 
der Fachprüfungen in Mathematik zusätzlich zu der münd- 
lichen Prüfung einen studienbegleitenden Leistungsnachweis 
als Prüfungsleistung nach $ 11 erbringen; dem Antrag der 
Studentin oder des Studenten auf Erbringung eines studien- 
begleitend i hweises hat der Diplomprüfungs- 
ausschuß zu entsprechen, soweit dem nicht eine unzumut- 
bare Belastung der Prüferin oder des Prüfers entgegensteht. 

(2) Die wesentlichen Gegenstände der Prüfung und die 
Bewertung der leistungen sind in einem Protokoll 
festzuhalten. Es ist von der prüfenden und der beisitzenden 
Person oder den prüfenden Personen zu unterschreiben. 
Danach wird der Studentin oder dem Studenten das Ergebnis 
mitgeteilt. 

(3) Die prüfende Person bewertet die Prüfungsleistung mit 
einer Note nach $ 6 Abs. 1 und 2; vor Festsetzung der Note 
hört sie dazu die beisitzende Person. Wird die Prüfungslei- 
stung von zwei Prüferinnen oder Prüfern bewertet und ist sie 
emäß $ 6 Abs. 3 bestanden, errechnet sich die Note aus dem 
urchschnitt der von diesen festgesetzten Einzelnoten. Liegt 

ein ee u etnschuele nach $ 11 für 
diese Fachprüfung vor, so geht dessen Bewertung gleichge- 
wichtig mit der mündlichen Prüfungsleistung in die Note ein. 

(4) Die mündlichen Fachprüfungen finden in der Regel 
während der Vorlesungszeit statt. Die Studentin oder 
Student kann in Absprache mit den Prüferinnen oder Prüfern 
Termine vorschlagen. Die genauen Termine werden jeweils 
vom Diplomprüfungsausschuß nach der Meldung der Studen- 
tin oder des Studenten nach $ 17 Abs. 6 oder $ 23 Abs. 3 in 
Absprache mit der Beisitzerin oder dem Beisitzer festgesetzt. 

(5) Der Diplomprüfungsausschuß kann Prüfungszeiträume 
festlegen. 

(6) Erstmals nicht bestandene Fachprüfungen nach $ 16 
Abs. 1 oder $ 21 Abs. 1 gelten als nicht unternommen, wenn 
sie bis Ende des vierten Semesters oder wenn sie innerhalb 
der Regelstudienzeit abgelegt werden. 

(7) Im Rahmen des Freiversuches nach Absatz 6 bestande- 
ne Fachprüfungen zur Diplomprüfung können zur Notenver- 
besserung auf Antrag einmal wiederholt werden; dabei zählt 
das jeweils bessere Ergebnis. Jede dieser Wiederholungsprü- 
fungen muß spätestens eine Woche, nachdem die pre 
Fachprüfung nach $ 21 Abs. 1 bestanden wurde, angemeldet 
werden, und dann innerhalb von drei Monaten nach der 
Anmeldung abgelegt werden. 

(8) Bei der De enung der Studienzeit für die Anwendung 
von den Absätzen 6 und 7 bleiben Zeiten unberücksichtigt, 
wenn triftige Gründe für eine Nichtanrechnung nachgewiesen 
werden; $ 7 Abs. 2 gilt entsprechend. Studienzeiten im 
Ausland können auf Antrag unberücksichtigt bleiben. 

(9) Macht der Prüfling glaubhaft, daß er wegen ln 
andauernder oder ständiger körperlicher Beschwerden oder 
Behinderung oder wegen der Betreuung eines Kindes nicht in 
der Lage ist, Prüfungsleistungen ganz oder teilweise in der 
vorgeschriebenen Form abzulegen, ist ihm durch den Prü- 

fungsausschuß zu ermöglichen, die Prüfungsleistungen inner- 
hal einer verlängerten Bearbeitungszeit oder gleichwertige 

3sleistungen in einer anderen Form zu erbringen. Dazu 
kann die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangt werden. 
Entsprechendes gilt für Studienleistungen. 

$10 
Öffentlichkeit bei mündlichen Prüfungen 

Studentinnen und Studenten, die sich demnächst der 
gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder 

er Hochschule, die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend 
machen, sind nach Maßgabe der räumlichen Verhältnisse als 
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Zuhörerinnen und Zuhörer bei mündlichen Prüfungen zuzu- 
lassen. Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Be- 
kanntgabe des Prüfungsergebnisses. Auf Verlangen der zu 
gene Person sind die Zuhörerinnen und Zuhörer nach 
atz 1 auszuschließen; $ 4 Abs. 8 bleibt davon unberührt. 

$11 

Studienbegleitende Leistungsnachweise 

(1) Ein studienbegleitender Leistungsnachweis ist eine selb- 
BandiRE schriftliche alune unter Verwendung einschlä- 
giger Literatur eines Themas, das im Rahmen oder im An- 
schluß an eine Lehrveranstaltung von einer Prüferin oder 
einem Prüfer gemäß $ 9 Abs. 1 möglichst unter Berücksichti- 
gung der Studieninteressen der Studentin oder des Studenten 
m wird; das Thema soll so gewählt werden, daß die 
esamtbearbeitungsdauer vier Wochen nicht überschreitet. 

Vor der mündlichen Prüfung wird die Hausarbeit von der 
Prüferin oder dem Prüfer, die oder der die Aufgabe gestellt hat, 
korrigiert, von der Beisitzerin oder dem Beisitzer oder der 
zweiten Prüferin oder dem zweiten Prüfer eingesehen, mit der 
Studentin oder dem Studenten besprochen und dann beno- 
tet. Findet die Prüfung vor zwei Prüferinnen oder Prüfern 
statt, so bewerten beide die Arbeit, nach dem beide mit der 
Studentin oder dem Studenten gesprochen haben; die Note 
ergibt sich aus dem Durchschnitt der beiden Einzelnoten. Das 
korrigierte Exemplar bleibt bei den Prüfungsakten. 

(2) Das Thema für einen studienbegleitenden Leistungs- 
nachweis ızur ren soll nicht vor Ende des 
dritten Studiensemesters, zur Diplomprüfung nicht vor Ende 
des siebten Studiensemesters ausgegeben werden. Frühere 
Ausgabe ist zulässig, sofern die Studentin oder der Student 
zen dem Diplomprüfungsausschuß einen entsprechen- 
en Stand des Studiums nachweist. 

$12 
Nebenfächer 

(1)In Anlage 5 sind die für die Prüfungen zugelassenen 
Nebenfächer, deren Zulassungsvoraussetzungen und Prü- 
fungsanforderungen genannt, die die Studentin oder der 
Student für die Prüfungen wählen kann. 

(2) Der Diplomprüfungsausschuß kann auf begründeten 
Antrag der Studentin oder des Studenten im Einzelfall andere 
Nebenfächer zulassen. Als Nebenfächer kommen solche an 
der ‘Carl von Ossietzky Universität Oldenburg vertretenen 
Fächer in Frage, welche inhaltliche Bezüge zur Mathematik 
aufweisen ne im Hinblick auf die angestrebte Berufsqualifi- 
kation relevant sind. Der Diplomprüfungsausschuß stellt 
sicher, daß die geforderten Studien- und Prüfungsleistungen 
in Umfang und Tiefe mit den anderen Nebenfächern gleich- 
wertig sind; er beschließt darüber unter Beteiligung des für 
das Nebenfach zuständigen Fachbereichs. 

(3) Der Diplomprüfungsausschuß stellt sicher, daß für jedes 
zugelassene Nebenfach eine Vertreterin oder ein Vertreter für 
Angelegenheiten des Studiums, der Prüfung und der Studien- 
beratung in diesem Fach benannt wird. 

$13 
Ungültigkeit der Diplomvorprüfung und der Diplomprüfung 

(1) Hat die Studentin oder der Student bei einer Prüfung 
getäuscht und wird diese Tatsache erst nach der Aushändi- 
gung des Zeugnisses bekannt, so kann der Diplomprüfungs- 
ausschuß nachträglich die betreffenden Noten entsprechend 
berichtigen und die Prüfung ganz oder teilweise für nicht 
bestanden erklären. 

(2) Waren die Voraussetzungen für die Zulassung zu einer 
Prüfung nicht erfüllt, ohne daß die Studentin oder der Stu- 
dent hierüber täuschen wollte, und wird diese Tatsache erst 
nach der Aushändigung des Zeugnisses bekannt, so wird 
dieser Mangel durch das Bestehen der Prüfung geheilt. Hat die 
Studentin oder der Student die Zulassung zu Unrecht er- 
wirkt, so entscheidet der Prüfungsausschuß unter Beachtung 
der gesetzlichen Bestimmungen über die Rücknahme rechts- 
widriger Verwaltungsakte. 

(3) Die Prüferinnen und Prüfer der Studentin oder des 
Studenten geben gegenüber dem Diplomprüfungsausschuß 
eine Stellungnahme ab. Der Studentin oder dem Studenten 
ist vor einer Entscheidung Gelegenheit zur Erörterung der 
Angelegenheit mit dem Diplomprüfungsausschuß zu geben. 

(4) Das unrichtige Prüfungszeugnis ist einzuziehen und 
durch ein richtiges Zeugnis oder eine Bescheinigung nach 

Amtliche Mitteilungen 

  

$ 20 Abs. 2 und 3 oder $ 28 Abs. 2 zu ersetzen. Eine 
Entscheidung nach den Absätzen 1 und 2 Satz 2 ist nach 
einer Frist von fünf Jahren ab dem Datum des Prüfungszeug- 
nisses ausgeschlossen. 

$14 
Einsicht in die Prüfungsakten 

(1) Der Studentin oder dem Studenten wird auf Antrag 
nach jeder Fach, Re nach Abschluß der Diplomvorprü- 
fung, nach Abschluß der IP ISDEr EB und nach Bewer- 
tung der Diplomarbeit Einsicht in die schriftlichen Prüfungs- 
arbeiten, die Bemerkungen der Prüferinnen und Prüfer und in 
die Prüfungsprotokolle gewährt. 

(2) Der Antrag ist spätestens drei Monate nach Abschluß 
der Diplomvorprüfung oder der Diplomprüfung bei der oder 
dem Vorsitzenden des Dee ngsausschusses zu stel- 
len. $ 60 der Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) gilt ent- 
sprechend. Die oder der Vorsitzende des Diplomprüfungs- 
ausschusses bestimmt Ort und Zeit der Einsichtnahme. 

$15 

Widerspruchsverfahren 

(1) Ablehnende Entscheidungen, die nach dieser Diplom- 
prüfungsordnung getroffen werden, sind schriftlich zu be- 

ünden und mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen. 
egen sie kann innerhalb eines Monats nach Zugang des 

Bescheides Widerspruch beim Diplomprüfungsausschuß nach 
den $$ 68 ff. VwCQ eingelegt werden. 

(2) Über den Widerspruch entscheidet der Diplomprüfungs- 
ausschuß. 

(3) Soweit sich der Widerspruch gegen eine Bewertung 
einer oder eines Prüfenden richtet, leitet der Prüfungsaus- 
schuß den Widerspruch dieser oder diesem Prüfenden zur 
Überprüfung zu. Ändert die oder der Prüfende die Bewertung 
antragsgemäß, so wird der Widerspruch anerkannt. Andern- 
falls überprüft der Prüfungsausschuß die Entscheidung auf 
Grund der Stellungnahme der oder des Prüfenden insbeson- 
dere darauf, ob 
1. das Prüfungsverfahren nicht ordnungsgemäß durchgeführt 

worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausge- 
gangen worden ist, 

3. allgemeingültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet 
worden sind, 

4. eine vertretbare, folgerichtig begründete Lösung als falsch 
gewertet worden ist, 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen 
hat leiten lassen. 

Entsprechendes gilt, wenn sich der Widerspruch gegen die 
Bewertung durch mehrere Prüfende richtet. Der Prüfungsaus- 
schuß bestellt für das Widerspruchsverfahren auf Antrag der 
oder des zu Prüfenden eine Gutachterin oder einen Gutachter. 
Die Gutachterin oder der Gutachter muß die Qualifikation 
nach $ 8 Abs. 2 besitzen. Der oder dem zu Prüfenden und der 
Gutachterin oder dem Gutachter ist vor der Entscheidung 
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. Bringt die oder der 
zu Prüfende im Rahmen des Widerspruchsverfahrens konkret 
und substantiiert Einwendungen gegen aAfungarpaeifsche 
oder fachliche Bewertungen vor und erkennt der Prüfungs- 
ausschuß den Widerspruch nicht an, so werden Prüfungslei- 
stungen durch andere, mit der Abnahme dieser Prüfung 
bisher nicht befaßte Prüfende erneut bewertet oder die münd- 
liche Prüfung wiederholt. Die Neubewertung darf nicht zur 
Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

(4) Wird der Widerspruch nicht anerkannt oder liegen die 
Voraussetzungen für eine Neubewertung oder Wiederholung 
der Prüfungsleistung nicht vor, so entscheidet der Fach- 
bereichsrat über den Widerspruch. 

(5) Über den Widerspruch soll innerhalb von drei Monaten 
entschieden werden. Wird der Widerspruch nicht anerkannt, 
so teilt die Leitung der Hochschule der Widerspruchsführerin 
oder dem Widerspruchsführer die Ablehnung des Wider- 
spruchs mit. 

II. Diplomvorprüfung 

$16 

Umfang und Art der Diplomvorprüfung 

(1) Die Diplomvorprüfung besteht aus den Fachprüfungen 
in den folgenden vier Prüfungsfächern: 
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1. Lineare Algebra, Grundstrukturen aus Algebra oder Geo- 

metrie (Stoff im Umfang der beiden Grundvorlesungen 

in Linearer Algebra und Grundbegriffe aus einer weite- 

ren Vorlesung über Algebra oder Geometrie), 

# ‚sis (Stoff im Umfang der beiden Grundvorlesungen 

+ en: _ insbesondere also Differential- und Integral- 

rechnung von Funktionen einer und von mehreren Varia- 

blen — sowie Grundbegriffe der Theorie en 

Differentialgleichungen oder der Funktionentheorie), 

3. Numerik oder Stochastik (Stoff im Umfang etwa einer 

vierstündigen Vorlesung), 

4. Nebenfach (Stoff im Umfang von Veranstaltungen von 
etwa 8 SWS). 

(2) Die Fachprüfungen in Mathematik finden wie in 89 

geregelt statt. Regelungen über Umfang und Art der Prüfung 

im Nebenfach finden sich in Anlage 5 oder werden nach 

$ 12 bestimmt. 
(3) Die Fachprüfungen sollen nicht vor Beginn des vierten 

Studiensemesters begonnen werden. Weist die Studentin 
oder der Student dem Diplomprüfungsausschuß jedoch die 
entsprechenden Zulassungsvoraussetzungen nach, so kann 
sie oder er auch schon früher Fachprüfungen ablegen. 

(4) Der Diplomprüfungsausschuß kann im Einzelfall auf 
Antrag der Studentin oder des Studenten andere gleichwertige 
Inhalte in den Prüfungsfächern zulassen; dies gilt nicht für 
den Prüfungsstoff aus den Grundvorlesungen in Linearer 
nn und Analysis. Sollen grundsätzlich weitere Wahlmög- 
lichkeiten geschaffen werden, so bedarf dies einer Änderung 
dieser Diplomprüfungsordnung. 

$17 
Zulassung zur Diplomvorprüfung 

(1) Zu den mündlichen Prüfungen der Diplomvorprüfung 
kann nur zugelassen werden, wer 

1. ein ordnungsgemäßes Studium nach Maßgabe der Studien- 
ordnung und im Rahmen des tatsächlichen Lehrangebotes 
nachweist, 

2. mindestens im letzten Semester vor der Prüfung an der 
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Mathematik 
studiert hat, 

3. die nach Anlage 4 erforderlichen Nachweise für das Stu- 
dium in Mathematik erbracht hat, 

4. die in re 5 genannten oder nach $ 12 festgesetzten 
Nachweise für das Studium im Nebenfach erbracht hat. 

(2) Der Antrag auf Zulassung zu den mündlichen Prüfun- 
gen der zn (Meldung) ist schriftlich beim 
Pink ngsausschuß zu stellen. Der Meldung sind beizu- 

gen: 

1. die Nachweise gemäß Absatz 1, 

2. eine tabellarische Darstellung des Bildungsganges, 

3. eine Erklärung darüber, ob die Studentin oder der Student 
bereits eine Diplomvorprüfung oder Diplomprüfung im 
Studiengang Mathematik an einer wissenschaftlichen 
Hochschule oder in einem entsprechenden Studiengan 
an einer Gesamthochschule im Beitussshersich des HRI 
nicht bestanden hat, 

4. die Angabe eines Nebenfaches als Prüfungsfach, 

5. die Angabe eines weiteren Nebenfaches und der Veranstal- 
tungen, die die Studentin oder der Student in diesem Fach 
gemäß Studienordnung zur Orientierung besucht hat, 

6. der Nachweis über Programmierkenntnisse. 

„(8) Ist es der Studentin oder dem Studenten nicht möglich, 
die Unterlagen und Erklärungen nach Absatz 2 in der vorge- 
schriebenen Weise beizufügen, kann der Diplomprüfungsaus- 
schuß gestatten, den Nachweis auf andere Ärt zu führen oder 
die Zulassung mit der Maßgabe auszusprechen, daß sie bis vor 
Beginn der letzten Fachprüfung nachgereicht werden. Der 
Diplomprüfungsausschuß kann in Ausnahmefällen von Zu- 
lassungsvoraussetzungen nach Absatz 1 Nrn. 3 und 4 absehen. 

(4) Über die Zulassung entscheidet der Diplomprüfungs- 
ausschuß. Ein besonderer Bescheid ergeht ne Falls ie 
Zulassung versagt wird. 

(5) Die Zulassung darf nur abgelehnt werden, wenn 
as nt abaatz 1 genannten Voraussetzungen nicht erfüllt 

2. die Unterlagen und Erklärungen nach Absatz 2 i - 
lichen Teilen unvollständig sind oder Ru aR   

3. die Studentin oder der Student eine Diplomvor- oder 
Diplomprüfung im Ragang Mathematik an einer wis- 
senschaftlichen Hochschule oder in einem entsprechen- 
den Studien, an einer Gesamthochschule im Alltags 
bereich des HRG endgültig nicht bestanden hat. 

(6) Ist die Studentin oder der Student zugelassen und will 
eine Fachprüfung ablegen, so meldet sie oder er dies mit 
Angabe der jeweils gewählten Prüfungsgebiete beim Diplom- 

ü usschuß an, sie oder er kann dabei gemäß $ 8 Abs. 5 
hie üferin oder den Prüfer vorschlagen. Die Studentin oder 
der Student hat die Möglichkeit, bis spätestens 14 Tage vor 
Beginn der ersten Fachprüfung die Meldung nach Absatz 2 
zurückzunehmen. 

(7) Zwischen der ersten und der letzten Fachprüfung soll 
nicht mehr als ein Jahr liegen. Überschreitet die Studentin 
oder der Student diese Frist um mehr als drei Monate, so 
em die bis dahin nicht abgelegten Prüfungen als nicht 

standen. Über Ausnahmen entscheidet der Diplomprü- 
usschuß auf begründeten Antrag der Studentin oder 

des Studenten; $ 7 Abs. 2 gilt entsprechend. 

$18 
Bewertung der Diplomvorprüfung 

(1) Die Diplomvorprüfung ist bestanden, wenn alle vi 
Fachprüfungen nacht 16 bestanden sind ($ 6 Abs. 3). Scan 

(2) Die Gesamtnote ist in diesem Fall das nach $ 6 Abs. 4 
gerundete arithmetische Mittel aus den vier ungerundeten 
Noten in den Fachprüfungen (nach $ 9 Abs. 3). 

819 
Wiederholung der Fachprüfungen 

(1) Fachprüfungen, die nicht bestanden sind oder als nicht 
bestanden gelten, können zweimal wiederholt werden. Die 
Wiederholungsprüfungen sind in Frist — in 
der Regel frühestens nach drei und spätestens nach zwölf 
Monaten — nach näherer Bestimmung des Prüfungsaus- 
schusses abzulegen. 

. (2)Der Diplomprüfungsausschuß setzt einen Zeitraum fest, 
innerhalb dessen eine nicht bestandene ch zu wie- 
derholen ist, und teilt diesen der Studentin oder dem Studen- 
ten mit. 

(3) An einer anderen wissenschaftlichen Hochschule im 
Studiengang Mathematik oder in einem entsprechenden Stu- 
diengang an einer Gesamthochschule im Geltungsbereich des 
HRG unternommene Versuche, eine Fachprüfung abzulegen, 
werden auf die Wiederholungsmöglichkeiten nach Absatz 1 
angerechnet. 

$ 20 

Zeugnis 

‚(1) Nach Bestehen sämtlicher Fachprüfungen ist über die 
Diplomvorprüfung unverzüglich ein Zeugnis auszustellen 
(Anlage 2); es enthält die Gesamtnote, die gerundeten No- 
ten in den Fachprüfungen und die Namen der Prüferinnen 
und Prüfer. Als jatum des Zeugnisses ist der Tag anzugeben, 
an dem die letzte Prüfungsleistung erbracht wurde. Die Di- 
Plomvorprüfung ist dann abgeschlossen. 

(2) Ist die Diplomvorprüfung endgültig nicht bestanden 
se gilt sie als endgültig nicht ee erteilt die oder 
ler Vorsitzende des Diplomprüfungsausschusses der Studen- 

tin oder dem Studenten hierüber einen schriftlichen Be- 
un. Hat die Studentin oder der Student die Diplömvorprü- 

ıng erstmals nicht bestanden, so erhält sie oder er auf Antrag 
hierüber eine Bescheinigung. ; 
9 Falls die Studentin oder der Student die Hochschule 

Me den Studiengang wechselt oder den ersten Studienab- 
schnitt beendet, so wird auf Antrag eine Bescheinigung 
ausgestellt, die die erbrachten Prüfungs- und Studienleistun- 
en und deren ‚Bewertung enthält. Sie weist auch die noch 
n ve Studien- und Prüfungsleistungen aus sowie, ob die 
Br nLVornzakung nicht bestanden oder endgültig nicht be- 
a a nn Aus 2 Studentin et er ns 

eine Bescheini; ‚ welche lediglich die 
erbrachten Studien- und Prüfungsleistungen re. 
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III. Diplomprüfung 

$21 
Umfang und Art der Diplomprüfung 

(1) Die Diplomprüfung besteht aus der Diplomarbeit und 
vier Fee prüfungen über Themen aus den Prüfungsfächern: 

1. Mathematik I (umfaßt Algebra, Zahlentheorie, Geometrie, 
endliche Mathematik, Mathematische Logik und vergleich- 
bare Gebiete), 

2. Mathematik II (umfaßt Funktionalanalysis, komplexe Ana- 
lysis, Topologie, globale Analysis, partielle Differential- 
Ba und vergleichbare Gebiete), 

3. Mathematik III (umfaßt Stochastik, Numerik, Optimierung 
und vergleichbare Gebiete), 

4. Nebenfach. 
(2) Der Diplomprüfungsausschuß entscheidet im Zweifel 

über die BISHER der Gebiete zu den Prüfungsfächern 
Mathematik I bis II! im Einzelfall; er stellt sicher, daß die 
Prüfungsgebiete einer jeden Kandidatin und eines jeden Kan- 
didaten, die diese in Absprache mit den jeweiligen Prüfe- 
rinnen und Prüfern vorschlagen, in jeder Fachprüfung und 
insgesamt hinreichend breit und von fortgeschrittenem Cha- 
rakter gewählt sind. 

(3) Die Studentin oder der Student wählt eines der mathe- 
matischen Prüfungsfächer als Spezialfach; sie oder er hat in 
diesem Spezialfach, das der Schwerpunkt des Studiums war 
und aus dem möglichst auch das Thema der Diplomarbeit 
sein soll, vertiefte Kenntnisse nachzuweisen. 

(4) Die Fachprüfung im Spezialfach umfaßt den Inhalt von 
Vorlesungen im Umfang von 12 SWS (ohne Übungsstunden); 
die Fachprüfungen in den beiden anderen mathematischen 
Fächern umfassen jeweils den Inhalt von Vorlesungen im 
Umfang von 8 SWS (ohne Übungsstunden). Diese drei Fach- 
prüfungen finden wie in $ 9 geregelt statt. 

(5) Die Fachprüfung im Nebenfach findet nach Anlage 5 
oder nach $ 12 statt; der Stoff entspricht etwa dem Inhalt von 
Vorlesungen im Hauptfachstudium des betreffenden Faches 
im Umfang von 8 SWS (ohne Übungsstunden). 

822 
Zusatzfächer 

(1) Die Studentin oder der Student kann sich in weiteren 
als in den vorgeschriebenen Fächern einer Prüfung unter- 
ziehen. 

(2) Das Ergebnis der Prüfung in diesen Fächern wird auf 
Antrag der Kandidatin oder des Kandidaten in das Zeugnis 
Br ange jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote 
nicht mit einbezogen. 

823 

Zulassung zur Diplomprüfung 

(1) Zu den mündlichen Fachprüfungen und der Diplom- 
arbeit kann nur zugelassen werden, wer 
1. die Diplomvorprüfung im Studiengang Mathematik be- 

Amtliche Mitteilungen 

4. Angabe des Spezialfaches. 
(3) Über die Zulassung entscheidet der Diplomprüfungs- 

ausschuß. 
(4) $ 17 Abs. 3 bis 6 git entsprechend. Die Zusammen- 

stellung der Prüfungsgebiete bedarf der Zustimmung des 
Prüfungsausschusses. 

524 

Diplomarbeit 

(1) Die Anfertigung der Diplomarbeit ist Teil der Diplomprü- 
fung. Die Diplomarbeit soll zeigen, daß die Studentin oder der 
Student in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein 
Problem aus der Mathematik selbständig mit wissenschaft- 
lichen Methoden zu bearbeiten. 

(2) Das Thema der Diplomarbeit kann von jeder Prüferin 
und jedem Prüfer nach $ 8 Abs. 2 Satz 1, die oder der fachlich 
zuständig ist, ausgegeben und betreut werden (Erstprüferin 
oder Erstprüfer), Die Vergabe durch andere Professorinnen 
oder Professoren, Privatdozentinnen oder Privatdozenten oder 
andere Mitglieder der Carl von Ossietzky Universität Olden- 
burg, die zur selbständigen Lehre im Fach Mathematik berech- 
tigt sind, kann der Diplomprüfungsausschuß in Ausnahme- 
fällen gestatten; in diesem Fall muß die Zweitprüferin oder der 
Zweitprüfer nach $ 25 Abs. 2 eine Prüferin oder ein Prüfer 
nach $ 8 Abs. 2 Satz 1 sein, die oder der fachlich zuständig ist. 
Das Thema wird von der Erstprüferin oder dem Erstprüfer 
nach Rücksprache mit der Studentin oder dem Studenten 
festgelegt, nachdem die Zulassung zur Diplomprüfung erfolgt 
ist. 

(3) Ist das Thema fächerübergreifend, aber natürlich haupt- 
sächlich von mathematischer Art, so können zur Betreuung 
zusätzlich Lehrende aus anderen Fächern hinzugezogen 
werden. 

(4) Auf Antrag der Studentin oder des Studenten sorgt der 
Diplomprüfungsausschuß dafür, daß sie oder er rechtzeitig ein 
Thema Kir die Diplomarbeit erhält. 

(5) Die Ausgabe des Themas der Diplomarbeit ist der oder 
dem Vorsitzenden des Diplomprüfungsausschusses unter An- 

be des Ausgabezeitpunktes durch die Aufgabenstellerin oder 
dm Aufgabensteller unverzüglich anzuzeigen. Die Anzeige hat 
die Kenntnisnahme der Studentin oder des Studenten nach- 
zuweisen. Das Thema kann nur einmal und nur innerhalb 
der ersten zwei Monate zurückgegeben werden; über Aus- 
nahmen entscheidet der Diplomprüien gsausschuß. 

(6) Die Diplomarbeit ist innerhalb einer Frist von sechs 
Monaten in dreifacher Ausfertigung in Schreibmaschinen- 
schrift an die oder den Vorsitzenden des Diplomprüfungs- 
ausschusses abzuliefern. Sie soll in der Regel in Aentaiher 
Sprache abgefaßt sein. 

(7) Der Diplomprüfungsausschuß kann in Einzelfällen auf 
begründeten Antrag die Bearbeitungszeit auf neun Monate 
festsetzen. Liegen Umstände vor, die die Studentin oder der 
Student nicht selbst zu vertreten hat, kann der Diplom- 
prüfungsausschuß die Bearbeitungszeit verlängern. 

(8) Bei der Abgabe der Diplomarbeit hat die Studentin oder 
der Student schriftlich zu versichern, daß außer der Hilfe der 
Betreuerin oder des Betreuers die Arbeit — bei Gruppenarbeit 
ein entsprechend gekennzeichneter Teil der Arbeit — von ihr 
oder ihm selbständig verfaßt und keine anderen als die 

gebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden. 
  

standen hat, 
2. ein ordnungsgemäßes Studium nach Maßgabe der Studien- 

dnung und im Rah des tatsächlichen Leh botes 

nachweist, 
3. mindestens im letzten Semester vor der Diplomprüfung an 

der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg Mathematik 
studiert hat, 

4. die in Anlage 4 genannten Nachweise für das Studium in 

Mathematik erbracht hat, 
5. die in Anlage 5 genannten oder nach $ 12 festgesetzten 

Nachweise für das Studium im Nebenfach erbracht hat. 

(2) Der Antrag auf Zulassung zur Diplomprüfung (Meldung) 

ist schriftlich beim Diplomprüfungsausschuß zu stellen. Der 

Meldung sind, soweit sich nicht entsprechende Unterlagen 
bei der Hochschule befinden, beizufügen 

1. die Nachweise gemäß Absatz 1, 

2. eine tabellarische Darstellung des Bildungsganges, 

3. eine Erklärung darüber, ob die Studentin oder der Stu- 

dent bereits eine Diplomprüfung im Studiengang Mathe- 

matik an einer wissenschaftlichen Hochschule oder in 

einem entsprechenden Studiengang an einer Gesamt- 

hochschule im Geltungsbereich des HRG ganz oder teil- 

weise nicht bestanden hat,   
(9) Erstprüferin oder Erstprüfer und Zweitprüferin oder 

Zweitprüfer erhalten je ein Exemplar der Diplomarbeit; ein 
Exemplar bleibt bei den Akten des Diplomprüfungsausschus- 
ses. Von jeder angefertigten Diplomarbeit soll mit Zustim- 
mung der Verfasserin oder des Verfassers und der Erstgutach- 
terin oder des Erstgutachters ein Exemplar in der Universitäts- 
bibliothek aufgestellt werden. In diesem ee: können im 
Einvernehmen zwischen Verfasserin oder Verfasser und Gut- 
achterinnen oder Gutachtern Fehler handschriftlich korrigiert 
werden, die bei der Begutachtung entdeckt wurden. 

(10) In besonderen Ausnahmefällen und wenn die Eigen- 
art des Themas es erfordert, kann der Diplomprüfungsaus- 
schuß auf begründeten Antrag die Diplomarbeit als Grup- 
penarbeit zulassen. In diesem Falle müssen die Beiträge der 
einzelnen Studierenden klar erkennbar sein, die Ziele von 
Absatz 1 erfüllen und getrennt begutachtet werden. 

$ 25 
Bewertung der Diplomarbeit 

(1) Die Erstprüferin oder der Erstprüfer fertigt ein Gutach- 
ten über die Diplomarbeit an, das eine Bewertung enthält. 
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Der Diplomprüfungsausschuß bestellt eine weitere Prü- 
Rn oder > llercn Prüfer (Zweitprüferin oder Zweit- 
prüfer), die oder der die Diplomarbeit ebenfalls bewertet; $ 8 
Abs. 5 Satz 1 findet keine Anwendung. Im Falle eines 

Urteils, das von dem der Erstprüferin oder des Erstprüfers 
abweicht, ist eine schriftliche Begründung vorzulegen. 

Bei der Beurteilung kann auch der Verlauf der Bearbei- 
a ekeichtigt En Es werden Noten nach $ 6 Abs. 1 
und 2 benutzt. 

(4) Die Diplomarbeit ist.bestanden, wenn beide festzuset- 
zenden Einzelnoten mindestens „ausreichend“ lauten. Lautet 
eine Note „nicht ausreichend“ und die andere Note minde- 
stens 3,0, so entscheidet der Prüfungsausschuß darüber, ob 
die Diplomarbeit bestanden ist; er hört dazu die Prüferinnen 
oder Prüfer der Diplomarbeit und kann auch weitere Gutach- 
ten über die Diplomarbeit einholen. In den anderen Fällen ist: 
die Diplomarbeit nicht bestanden. 

(5) Die Gesamtnote der bestandenen Diplomarbeit ist das 
nach $ 6 Abs. 4 gerundete arithmetische Mittel der Noten der 
beiden Prüferinnen oder Prüfer der Diplomarbeit. 

(6) Die Arbeit soll innerhalb von sechs Wochen nach ihrer 
Abgabe durch beide prüfenden Personen nach $ 6 bewertet 
sein. 

826 
Bewertung der Diplomprüfung 

(1) Die Diplomprüfung ist bestanden, wenn alle vier Fach- 
prüfungen nach $ 21 und die Diplomarbeit bestanden sind 
($ 6 Abs. 3, $ 25 Abs. 4). 

(2) Die Gesamtnote der Diplomprüfung ist in diesem Fall 
das nach $ 6 Abs. 4 gerundete arithmetische Mittel aus den 

vier een Noten in den Fachprüfungen, der Note der 
Erstprüferin oder des Kr der Diplomarbeit und der 
Note der Zweitprüferin oder des Zweitprüfers der Diplom- 
arbeit. 

(3) Sind alle sechs Noten „sehr gut“, so kann der Prüfungs- 
ausschuß der Studentin oder dem Studenten mit Zustim- 
mung aller beteiligten Prüferinnen und Prüfer in der Diplom- 
prüfung das Diplom mit dem Prädikat „mit Auszeichnung“ 
verleihen. Das Prädikat ist auf dem Zeugnis und in der 
Diplomurkunde zu vermerken. 

827 
Wiederholung 

(1) Für die a a nicht bestandenen Fach- 
prüfungen in der Diplomprüfung gilt $ 19 entsprechend. 

(2) Ist die Diplomarbeit nicht bestanden, so kann sie einmal 
wiederholt werden. Die Rückgabe des Themas der Diplom- 
arbeit nach $ 24 Abs. 5 Satz 3 bei der Wiederholung ist nur 
zulässig, wenn die Studentin oder der Student bei der Anferti- 
ung der ersten Diplomarbeit von dieser Möglichkeit keinen 
ebrauch gemacht hat. Das neue Thema der Diplomarbeit 

wird in angemessener Frist, in der Regel innerhalb von drei 
Monaten nach Bewertung der ersten Arbeit, ausgegeben. Für 
die Diplomarbeit gibt es keinen Freiversuch. 

(3) An einer anderen wissenschaftlichen Hochschule im 
Studiengang Mathematik oder in einem entsprechenden 
Studiengang an einer Gesamthochschule unternommene 
Versuche, eine Diplomarbeit anzufertigen, werden auf die 
Wiederholungsmöglichkeiten nach den Absätzen 1 und 2 
angerechnet. 

828 

Zeugnis 
(1) Ist die Diplomprüfung bestanden und ist keine Wieder- holungsprüfung nach $ 9 Abs. 7 mehr möglich, so ist unver- 

züglich ein Zeugnis mit dem Datum der letzten Prüfungslei- 
stung auszustellen (Anlage 3). Es enthält die Gesamtnote 
der Prüfung, die Gesamtnote der Diplomarbeit, die erunde- ten Noten der Fachprüfungen, die Namen der Prü erinnen und Prüfer und ggf. die Zusätze nach $$ 22 und 26 Abs. 3 Die Diplomprüfung ist damit abgeschlossen. Ä 

(2) $ 20 Abs. 2 und 3 gilt entsprechend.   

IV. Übergangsbestimmungen, Schlußbestimmungen 

$29 

Übergangsbestimmungen 

Studierende, die sich zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieser Ordnung im Hauptstudium befinden, können die Di- 
plomprüfung auf Antrag nach der alten Prüfungsordnung 
ablegen. 

530 

Inkrafttreten 

Diese Prüfungsordnung tritt nach ihrer Genehmigun 
durch das MWK am Tag nach ihrer Bekanntmachung ren, 

  

  

Nds. MBl. in Kraft. 

Anlageı 

Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg 

Fachbereich Mathematik 

Diplom 

Frau/Herr*) . 
b am in 

hat am ... . die Diplomprüfung im Studiengang 

  

Mathematik gı 
TI der GESamInDla nn nessessnenenensennenenee bestanden. 

Auf Grund dieser Prüfung wird ihr/ihm*) hiermit der Hoch- 
schulgrad 

Diplom-Mathematikerin/Diplom-Mathematiker*) 
(abgekürzt: Dipl.-Math.) 

  

verliehen. 

(Siegel) Oldenburg, den ....unsssssssnsseunnee 

Die/Der*) Vorsitzende Die Dekanin/Der Dekan*) 
des Diplomprüfungsausschusses des Fachbereichs 

Mathematik Mathematik 

*) Nichtzutreffendes streichen. 

Anlage 2 

Carl von Ossietzky 
Universität Oldenburg 

Fachbereich Mathematik 

Zeugnis über die Diplomvorprüfung 

Frau/Herr*) Bias 
'boren am in 

hat im Studiengang Mathematik gemäß der Diplomprüfungs- 

  

  
  

  

      

ordnung vom . die Diplomvorprüfung mit der 
Gesamtnote .... bestanden 

(Siegel) Oldenburg, den .. 

NE Die/Der*) Vorsiizene 
des Diplomprfungsausschusses 

lathematik 

Prüfungsfächer Bewertung Prüferin/Prüfer*) 
1. Lineare Algebra und 

Algebra/Geometrie*) 
2. Analysis vi 
3. Numerik, Stochastik*) ... 
4. Nebenfach n2 

Darüber hinaus hat F: KW) nenekanendapende nee nn ode EA Nebaniach BEKFTRWHETT®) ........0.:0 000er 
  

einführende Veranstaltungen besucht. 
BE 
*) Nichtzutreffendes streichen. 
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Die Diplomarbeit mit dem Thema: . 
ist auf Grund der Beurteilung von 

  

  

        

  

  
  

f prüferin/Zweitprüfer) mit 
bewertet worden. 

(Siegel) Oldenburg, den . 

Die/Der**) Vorsitzende Die Dekanin/Der Dekan**) 
des Dipl üfı h des Fachbereichs Math tik Besrg 

*) An entsprechender Stelle einfügen. 
**) Nichtzutreffendes streichen. 

Anlage 4 

(1) Das Studium der Pflicht- und Wahlpflichtfächer im 
Grundstudium umfaßt Vorlesungen, Übungen und Semina- 
re im Umfang von 

42 SWS in Mathematik I und II, davon mindestens 18 
in Linearer Algebra, Algebra oder Geometrie und 
mindestens 18 in Analysis; 

12 bis 14 SWS in Mathematik III, davon je 6 in Numerik und 
in Stochastik, gegebenenfalls 2 in einem Program- 
mierkurs; 

2 SWS zur Mathematischen Modellierung; 

14 bis 16 SWS in den Nebenfächern zur Orientierung und zur 
8- 

(2) Zur Zulassung zur Diplomvorprüfung in Mathematik 
$ 17 Abs. 1 Nr. 3) sind vorzulegen je ein Übungsschein zu 
en Vorlesungen 

Lineare Algebra I 

. Analysis I 

. Lineare Algebra II 

. Analysis II 

. Numerik (falls Stochastik als Prüfungsfach nach $ 16 Abs. 1 
N gewählt wird) oder Stochastik (falls Numerik gewählt 

r
o
m
 
Du

 

6. Analysis III oder Einführung in die Algebra oder Einfüh- 
rung in die Geometrie. 

(3) Das Studium der Pflicht- und Wahlpflichtfächer im 
Hauptstudium umfaßt Vorlesungen, Übungen und Seminare 
im Umtang von 

44 SWS in Mathematik I bis III, davon mindestens 16 
im Spezialfach und je mindestens 10 in den beiden 
anderen Prüfungsfächern; 

4 SWS zur mathematischen Modellierung;   
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Anlage 3 4 SWS zu gesellschaftlichen, historischen und philo- 
sophischen A der Mathematik und ihrer 

Carl von Ossietzky Anwendung in der Praxis; 
Universität Oldenburg 12 bis 16 SWS im Nebenfach. 

Fachbereich Mathematik “ @ - Fe: u Diplomprüfung in Mathematik ($ 23 
h & s. 1 Nr. 4) sind vorzulegen: 

Zeugnis über die Diplomprüfung 1. mindestens ein Seminar- oder Übungsschein aus jedem 
ar der Prüfungsfächer Mathematik I bis III, insgesamt zwei Frau/Herr**) z 2 : 

‚b am h ungs- und zwei Seminarscheine 

hat am a die Diplomprüfung im Studiengang 2. ein Seminar- oder Übungsschein zu einer Veranstaltung 
Mathematik nach der Diplomprüfungsordnung vom .......... über mathematische Modellierung 
mit der Gesamtnote ...enunnecunsenneensennssennee bestanden. 3. ein Seminar- oder Übungsschein zu einer Veranstaltung 

Bewertung der einzelnen Prüfungsleistungen: über gesellschaftliche, historische und philosophische 
Prüfungsfächer Bewertung Prüferin/Prüfer**) Aspekte der Mathematik und ihrer Anwendung in der 

Mathematik Kay u u il eeiesltnnsetensensese ji 
Algebraische Kurven, 
Einführung in die 
Theorie kommutativer Anlage5 

Mathomaalik Da eek sachsen Anforderungen in den Nebenfächern 
(Spezialgebiet)*) e 
Funktionalanalysis I+II, : Bares 
Differentialgeometrie a) Diplomvorprüfung 
Mathematik a 0 1. Zulassungsvoraussetzungen nach $ 17 Abs. 1 Nr. 4: 
ee Keine. 

eorie, AuRaE a n R 
Stochssische Cie nateie 2. Mündliche Prüfung über den Stoff aus dem Grund. 

kurs I und aus einer der Vorlesungen Grundkurs II 
bis IV. 

b) Diplomprüfung 

1. Zulassungsvoraussetzungen nach $ 23 Abs. 1 Nr. 5: 
Keine. 

2. Mündliche Prüfung über den Stoff von zwei vierstün- 
digen Vorlesungen aus dem Pflicht- und Wahlpflicht- 
bereich im Hauptstudium Physik, z. B. Quantentheo- 
rie, Statistische Physik, Atom- und Molekülphysik, 
Klassische Feldtheorie. 

2. Informatik 

a) Diplomvorprüfung 

1. Zulassungsvoraussetzungen nach $ 17 Abs. 1 Nr. 4: 
Bee von Programmierkenntnissen in zwei Spra- 
chen, 
Übungsschein zu einer Vorlesung in Informatik. 

2. Mündliche Prüfung über den Inhalt von einführenden 
seen in Informatik im Umfang von etwa 

8SWS. 

b) Diplomprüfung 

2 Erosion) nach A Abs. 1 Nr. 5: 
Nachweis von erfolgreicher Teilnahme an einer fort- 
ee pe Veranstaltung (z. B. Projekt, Seminar, 

ung) in Informatik. 
2. Zulassungsvoraussetzungen, falls Informatik kein Prü- 

fungsfach in der Diplomvorprüfung war: 
Nachweis von Programmierkenntnissen in zwei Spra- 
chen. 

3. Mündliche Prüfung über den Inhalt von fortgeschritte- 
nen Vorlesungen im Umfang von 8 SWS aus einem 
Teilgebiet der Informatik (z. B. Rechner-Architektur, 
Betriebssysteme und Programmiersprachen, Künst- 
liche Intelligenz, Computergrafik und computerunter- 
stütztes Konstruieren). 

3. Volkswirtschaftslehre 

a) Diplomvorprüfung 

1. Zulassungsvoraussetzungen nach $ 17 Abs. 1 Nr. 4: 

Leistungsnachweis über Grundzüge der Volkswirt- 
schaftslehre. 

2. Mündliche Prüfung über Grundzüge der Volkswirt- 
schaftslehre und Volkswirtschaftliches Rechnungs- 
wesen. 

b) Diplomprüfung 

1. Zulassungsvoraussetzungen nach $ 23 Abs. 1 Nr. 5: , 

Leistungsnachweis aus einem Vertiefungsfach. 

2. Zusätzliche Voraussetzungen, falls Volkswirtschafts- 
lehre kein Prüfungsfach in der Diplomvorprüfung war: 

Leistungsnachweis in Grundzügen der Volkswirt- 
schaftslehre.
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. Mündliche Prüfung über Allgemeine Volkswirt- 
: schaftslehre und über ein oder zwei Vertiefungsfä- 

cher nach Wahl der Studentin oder des Studenten. 

4. Betriebswirtschaftslehre 
a) Diplomvorprüfung u 

1. Zulassungsvoraussetzungen nach $ 17 Abs. 1 Nr.4: 
Leistungsnachweis im Betrieblichen Rechnungswesen. 

2. Mündliche Prüfung über Grundzüge der Betriebswirt- 
schaftslehre und Betriebliches Rechnungswesen. 

b) Diplomprüfung 
1. Zulassungsvoraussetzungen nach $ 23 Abs. 1 Nr. 5: 

Leistungsnachweis aus einem Vertiefungsfach. 

2. Zusätzliche Voraussetzungen, falls Betriebswirtschafts- 
lehre kein Prüfungsfach in der Diplomvorprüfung war: 
Leistungsnachweis im Betrieblichen Rechnungswesen. 

3. Mündliche Prüfung über Allgemeine Betriebswirt- 
schaftslehre und über ein oder zwei Vertiefungsfächer 
nach Wahl der Studentin oder des Studenten. 

5. Chemie 

a) Diplomvorprüfung 

1. Zulassungsvoraussetzungen nach $ 17 Abs. 1 Nr. 4: 
Nachweis der erfolgreichen Teilnahme am Praktikum 
„Allgemeine Chemie“. 

2. Mündliche Prüfung über den in der Vorlesung „All- 
emeine Chemie“ und im Praktikum „Allgemeine 
hhemie“ vermittelten Stoff. 

b) Diplomprüfung 

1. Zulassungsvoraussetzungen nach $ 23 Abs. 1 Nr. 5: 

Nachweis der erfolgreichen Teilnahme an einem Prak- 
tikum aus einem Teilfach der Chemie. 

2. Mündliche Prüfung über Inhalte von Veranstaltungen 
n Umfang von 8 SWS aus einem der Teilfächer der 

jemie: 

Anorganische Chemie, Organische Chemie, Physika- 
lische Chemie, Technische Chemie. 

6. Biologie 

a) Diplomvorprüfung 

1. Zulassungsvoraussetzungen nach $ 17 Abs. 1 Nr. 4: 
Keine. 

2. Mündliche Prüfung über einführende Vorlesungen im 
Umfang von 8 SWS. 

b) Diplomprüfung 

1. Zulassungsvoraussetzungen nach $ 23 Abs. 1 Nr. 5: 
Keine. 

2. Mündliche Prüfung über den Inhalt von fortgeschrit- 
tenen Vorlesungen und Seminaren im Umfang von 
8 SWS. ;   
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N 
Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur Niedersächsisches Ministerium 
Postfach 2 61, 30002 Hannover für Wissenschaft und Kultur 

Universität Oldenburg 

26111 Oldenburg 

Bearbeitet von 

Herrn Witte 

Ihr Zeichen, ihre Nachricht vom a ie sat Durchwahl (0511) 120- Hannover 

'11 B.1- 743 08 - 11 2666 29.01.1998 

Neufassung der Diplomprüfungsordnung für die Studiengänge 
Wirtschaftswissenschaften, Wirtschaftswissenschaften mit ökologischem 
Schwerpunkt und Betriebswirtschaftsiehre mit juristischem Schwerpunkt 
Bezug: Ihr Bericht vom 14.11.1997 

Anlg.: -1- 

Hiermit genehmige ich nach 8 80 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 Halbsatz 1 Nr. 2 NHG die 

Neufassung der o. a. Diplomprüfungsordnung in der anliegenden Fassung. 

Die Bekanntmachung der Prüfungsordnung nach & 80 Abs. 6 Satz 1 NHG im 

Niedersächsischen Ministerialblatt habe ich veranläßt. 

Die beantragte Studiengangsänderung mit der Einführung des Studiengangs Wirtschafts- 

wissenschaften mit ökologischem Schwerpunkt wird nach Maßgabe des Berichts vom 

26.08.1997 gemäß 8 80 Abs. 1 i. V. m. Abs. 4 Sata! Nr. 2 NHG mit sofortiger Wirkung 

genehmigt. 

Ich bitte, die Genehmigung gemäß 8 80 Abs. 6 Satz 2 NHG hochschulöffentlich 

  
  

  

bekanntzugeben. | 
| 

Beglaubigt: 
Im Auftrage | 

Witte er 
Kanzlei-Angestelite 
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Dienstgebäu« Telefon Telefax an L 
Iebniilfer s” (05 11) 120-0 (05 11) 1 20-2801 Leibnizufdr 9 Konto-Nr. 25.001 567 Landeszentralbank Hannover (BLZ 250 000 00) 
Hannover Teletex ’esge: 30169 Harinover Konto-Nr. 101 359 271 Nordd. Landesbank Hannover (BLZ 250 500 00) 
Stadtbahn: 51189 956 = NdsLReg (05 11) 1 20-26 01   Linie 10, Clevertor Telex 

BrIAaSend }


